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Kurz informiert

Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Als Rechtsanwalt, Fachanwalt für Insolvenzrecht oder 
Inkassodienstleister müssen Sie den Forderungseinzug 
perfekt beherrschen. Kommt dann die Insolvenz des 
Schuldners hinzu, wird die Situation noch komplizierter. 
Unser Experte Stefan Lissner bringt das komplexe 
Themengeflecht auf den Punkt: In nur 2,5 Stunden am 
PC liefert er Ihnen aktuelle Strategien, mit denen 
Sie den Forderungsverlust nachhaltig vermeiden und 
das Vermögen des Gläubigers sichern. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie 90,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Inkasso und Insolvenzrecht
Erfolgreiches Forderungsmanagement

Referent
Stefan Lissner, Diplom-
Rechtspfleger (FH) 

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Insolvenzrecht, 
Insolvenzverwalter, Rechts-
abteilungen von Unternehmen, 
Rechtsanwälte 

Termine
16.01.2023, 24.04.2023, 
17.07.2023, 16.10.2023

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 129,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
106,50 € pro Termin,
Preise zzgl. USt.

Buchungs-Nr. 1048

Stefan Lissner

„Webinar mit Workshop-Charakter: 

Berechtigte Forderungen erhalten 

und durchsetzen – wir erarbeiten 

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s189

gemeinsam die besten Strategien!“

	▶ Smart Home
Klingelanlage muss auch ohne Handy & Co. funktionieren

| Wird eine funktionierende „althergebrachte“ Klingelanlage gegen eine 
smarte ausgetauscht, die sich nur über Handy, Festnetztelefon oder 
 Computer bedienen lässt, hat der Mieter einen Anspruch darauf, dass die 
Anlage so modifiziert wird, dass auch ohne diese Hilfsmittel ein Klingelton 
zu hören ist und sich die Tür ebenfalls ohne Hilfsmittel öffnen lässt. |

Der Vermieter kündigte an, eine neue, „smarte“ Klingelanlage zu installieren, 
die nur mithilfe eines Smartphones, Festnetztelefons oder Computers bedient 
werden konnte. Der Mieter teilte ihm mit, dass er so kurzfristig dem Austausch 
der Anlage nicht zustimmen könne. Der Vermieter führte die geplanten 
 Maßnahmen dennoch aus. Der Mieter klagte auf Instandsetzung der Anlage 
dahin gehend, dass er die Klingelanlage auch ohne zusätzliche technische 
Hilfsmittel nutzen kann.

Das AG Charlottenburg (6.10.22, 202 C 105/22, Abruf-Nr. 232590) gab ihm 
Recht. Der Vermieter sei nach § 535 Abs. 1 BGB verpflichtet, die Mietsache im 
vertraglich vereinbarten Zustand zu erhalten. Die Veränderung habe dazu 
 geführt, dass dem Mieter keine funktionstüchtige Klingelanlage mehr zur 
Verfügung stehe. Es sei unerheblich, ob er die Funktionsfähigkeit herstellen 
könne. Die Pflicht zur Erhaltung des vertragsgemäßen Gebrauchs treffe allein 
den Vermieter. Hierbei dürfe er vom Mieter keine zusätzlichen Maßnahmen 
verlangen. Dass der Mieter die Maßnahme nicht verhindert habe, sei uner-
heblich, da die Veränderung keine Modernisierung nach § 555b Abs. 1 BGB sei.

Digitalisierung 
nimmt zu – auch im 
mietrecht

iHr PLuS im netz
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Abruf-nr. 232590

	▶ Wohnraummiete
Klimaanlage ist mitvermietetes zubehör

| Die Klimaanlage in einer Wohnung ist mitvermietetes Zubehör. Der  Mieter 
hat daher nach § 535 Abs. 1 S. 2 BGB einen Anspruch auf Herstellung des funk-
tionsfähigen Zustands (AG Berlin-Wedding 27.1.22, 13 C 29/21, Abruf-Nr. 232589). |

Die Mietwohnung verfügte über eine Klimaanlage. Im Mietvertrag war zwar 
geregelt, dass bestimmte Einrichtungsgegenstände von der Mieterin über-
nommen werden sollten. Die Klimaanlage war davon aber ausgenommen. Das 
 Gerät konnte im Folgenden nicht in Betrieb genommen werden, weil die Fern-
bedienung fehlte. Die Mieterin verlangte von der Vermieterin deren  Herausgabe, 
was diese verweigerte, weil die Klimaanlage nicht Bestandteil des Mietver-
trags sei. Die Mieterin erhob Klage. Das AG Berlin-Wedding gab ihr Recht: Der 
 Mieterin stehe nach § 535 Abs. 1 S. 2 BGB ein Anspruch auf Herstellung einer 
funktionsfähigen Klimaanlage und damit auf Herausgabe der Fernbedienung 
zu. Die Klimaanlage sei als Zubehör mitvermietet und daher nach § 311c BGB 
ein Teil der Mietsache. Der Ausschluss der Übernahme der Klimaanlage 
durch die Mieterin im Mietvertrag sei dahin gehend zu verstehen, dass die 
Klimaanlage nicht in das Eigentum der Mieterin übergehen soll.

Beachten Sie | Bei Wohnungen, die mit Einrichtungsgegenständen aus-
gestattet sind, gilt dieses Zubehör im Zweifel nach § 311c BGB als mitvermietet.
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Vermieterin 
verweigerte 
Herausgabe


